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1 VERORDNUNGSTEXT
1.1 GELTUNGSBEREICH
Der ggst. Bebauungsplan umfasst die GP-Nr. 56/2, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 56/19, 56/20,

56/21, 56/22, 56/23, 67/3, 67/4 und 67/5 sowie eine Teilfläche der GP-Nr. 73/50, alle KG

Thurnberg, und hat ein Ausmaß von ca. 7.165 m².

1.2 FESTLEGUNGEN GEM. § 51 ABS 2 ROG 2009
1.2.1 Straßenfluchtlinien
Die Straßenfluchtlinien sind mit der Begrenzung der im Planungsgebiet angegebenen
Verkehrsflächen ident.

1.2.2 Verlauf der Gemeindestraßen
Entlang der östlichen Planungsgebietsgrenze verläuft die Mühlbachstraße (Gemein-

destraße).

1.2.3 Baufluchtlinien und Baulinien
Die Baufluchtlinien zur Mühlbachstraße hin verlaufen in einem Abstand von 3,5 m zu de-

ren Straßenfluchtlinie. Im Bereich der privaten Zufahrtsstraße im Süden des Planungsge-

bietes werden die Baufluchtlinien mit einem Abstand von 4,0 bzw. 5,0 m zu deren Stra-

ßenfluchtlinie festgelegt. Im Bereich der privaten Zufahrtsstraße südlich der GP-Nr. 67/4

verlaufen die Baufluchtlinien gemäß Plandarstellung in einem Abstand von 1,0, 4,0 und

5,0 m zur Straßenfluchtlinie.

1.2.4 Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen
Die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen wird durch die Geschossflächenzahl (GFZ)

von max. 0,50 festgelegt. Dies ergibt, dass bei großflächigen Bauparzellen unter Einhal-

tung der gesetzlichen Nachbarabstände mehrere Baukörper ohne zusätzliches Parzellie-

rungsansuchen errichtet werden können.

1.2.5 Bauhöhen
Die maximal zulässigen Bauhöhen werden für das Planungsgebiet mit einer Dachtraufe

bzw. obersten Traufhöhen (TH) höchstens 7,0 m über dem Terrain liegen. Die Firsthöhen

(FH) dürfen 12,0 m nicht überschreiten.

1.2.6 Erfordernis einer Aufbaustufe
Es besteht kein Erfordernis einer Aufbaustufe gem. § 50 Abs 3 ROG 2009.

1.3 FESTLEGUNGEN GEM. § 53 ABS 2 ROG 2009
1.3.1 Verlauf der Erschließungsstraßen
Die Zufahrtsstraße im Süden des Planungsgebiets (Sackgasse) bleibt im Privatbesitz.

Weiter nördlich zweigt von der Mühlbachstraße eine zweite private Zufahrtsstraße ab
(GP-Nr. 56/9).

1.3.2 Bauweise
Es wird eine offene Bauweise - freistehend oder gekuppelt festgelegt.
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2 ERLÄUTERUNGSBERICHT
2.1 BEGRÜNDUNG FÜR DIE 1. ÄNDERUNG
Innerhalb des Westteils des ggst. Planungsgebietes besteht die Absicht eines Bauherrn,

einen Wintergarten errichten zu können. Da die bisher festgelegte Baudichte von einer

GFZ von 0,35, welche aus heutiger Sicht eher niedrig ist, hier keinen Spielraum mehr er-

laubt, soll in diesem Teil des Planungsgebietes eine Möglichkeit für eine angemessene
Nachverdichtung geschaffen werden.

2.2 PLANUNGSGRUNDLAGEN GEM. § 51 ABS 1 ROG 2009
2.2.1 Lage, Größe und Beschaffenheit des Planungsgebietes
Der Planungsbereich liegt im Bereich der Leitnergründe im Südwesten der Gemeinde

Puch. Entlang der östlichen Planungsgebietsgrenze verläuft die Mühlbachstraße. Jenseits

dieser befindet sich Wohnbebauung bestehend aus offen-freistehenden Einfamilienhäu-

sern sowie Geschosswohnbauten. Im Süden grenzt das Planungsgebiet ebenfalls an ein

Wohngebiet, welches aus Einfamilienhäusern und Reihenhäusern besteht. Im Norden und

Westen grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. an

Die Bodenbeschaffenheit ist überall tragfähiger Boden, gebildet aus einer 30-50 cm star-

ken Humusschicht und darunterliegenden Schotterschichten des Salzachflussgeschiebes.

Das Planungsgebiet ist eben und hat eine Größe von ca. 7.165 m². Davon umfasst der

Verkehrsflächenanteil ca. 1.150 m² und die bebaubare Fläche ca. 6.015 m².

2.2.2 Aussagen im Räumlichen Entwicklungskonzept
Das REK wurde von der Gemeinde am 05.06.2002 gemäß §13 Abs.5 ROG 1998 beschlos-

sen. Ergänzend gab es drei REK Änderungen, eine im Bereich Urstein (Beschluss am

21.05.2003), eine im Bereich Usner (Beschluss am 07.08.2008) und eine im Bereich Senio-

renheim (Beschluss am 03.12.2013).

Es enthält folgende für die gegenständliche Flächenwidmung besonders relevanten

3.1. SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND FLÄCHENNUTZUNG DER SIEDLUNGSGEBIETE

ZIELE

...
 In Hinkunft soll der Schwerpunkt der zentralen Siedlungsentwicklung im Dorfbereich

liegen. In Puch-Süd sollen im Wesentlichen nur mehr bereits ausgewiesene oder Groß-
teils von Bauland umschlossene Flächen für Wohnzwecke herangezogen werden.

...

MASSNAHMEN

 Keine größeren Wohnbaulandausweisungen bis 2006 (ausgenommen lokale Bau-
landmodelle), lediglich Abrundungen und kleinere Ergänzungen.

 Größere Baulandausweisungen nach 2006 nur im Rahmen der angestrebten Bevölke-
rungsobergrenze.

 Festlegung möglichst niedriger Baudichten in den aufzustellenden Bebauungsplänen
entsprechend dem jeweiligen Standort und dem Umfeld.

 Dem Bedarf entsprechende Flächenwidmung (z.B. auch durch Umwidmung ehema-
liger Betriebsflächen in Wohnbauland).

FREIRAUM- UND SIEDLUNGSKONZEPT NACH ORTSTEILEN (VON NORD NACH SÜD):

Puch-Süd (Mühlbach-Gartensiedlung):

MASSNAHMEN
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 Festlegung geringerer Baudichten in neuen Bebauungsplänen, Freihaltung einer ge-
meinschaftlichen Grünfläche am Almbach im Zuge der Bebauung.

...

3.3. SIEDLUNGSFORMEN UND -DICHTEN
MASSNAHMEN
 Reduzierung der Baudichten bei künftigen Bebauungsplänen (z.B. Seppenpoint) je

nach Eignung des Ortsteiles; auf die dörfliche Struktur angepasste Planung der neuen
Wohngebiete.

2.2.3 Flächenwidmung
Der überwiegende Teil des Planungsgebiets ist als „Bauland – Reines Wohngebiet“ ge-

widmet. Lediglich der zur Mühlbachstraße gehörende Teil des Planungsgebiets ist als

„Verkehrsflächen – Wichtige Verkehrsflächen der Gemeinde“ ausgewiesen.

Abb. 1: Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan

2.2.4 Natürliche und rechtliche Beschränkungen der Bebaubarkeit
Natürliche Beschränkungen: Keine

Rechtliche Beschränkungen: Keine

2.2.5 Verkehrserschließung
Öffentlicher Verkehr: Die nächstgelegenen Haltestellen des öffentlichen Verkehrs („S-

Bahn Puch) befinden sich ca. 650 m in nordöstlicher Richtung entfernt, nahe des Zent-

rums von Puch. Es befindet sich dort sowohl die Bushaltestelle wie auch die S-Bahn Halte-

stelle. Das Planungsgebiet liegt somit zwar außerhalb des im LEP definierten 500 m Ein-

zugsbereichs für Bushaltestellen, aber innerhalb des 1.000 m Einzugsbereichs für Bahnhal-

testellen.

Individualverkehr: Das Planungsgebiet ist über die unmittelbar entlang der östlichen Pla-

nungsgebietsgrenze verlaufenden Mühlbachstraße erschlossen.
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2.2.6 Technische Infrastruktur
Energieversorgung: Salzburg AG

Wasserversorgung: Ortswasserleitung

Abwasserbeseitigung: Ortskanalnetz

2.2.7 Vorhandene Bausubstanz
Im Planungsgebiet: Das Planungsgebiet ist komplett bebaut. Die Bebauung besteht da-

bei aus offen-freistehenden Einfamilienhäusern und Reihenhäusern.

In der Umgebung: Die Bebauung in der Umgebung besteht ebenfalls aus offen-freiste-

henden Einfamilienhäusern und Reihenhäusern sowie auch Geschosswohnbauten.

2.2.8 Rechtskräftige Bauplatzerklärungen und Baubewilligungen
Für unbebaute Flächen gibt es keine rechtskräftigen Bauplatzerklärungen und Baubewilli-

gungen.

2.2.9 Problemanalyse
Siehe 2.1

2.2.10 Planungsziele
Die Erschließung des Planungsgebietes erfolgt über die entlang der östlichen Planungs-

gebietsgrenze verlaufende Mühlbachstraße bzw. über die von dieser in Richtung Westen

abzweigenden privaten Zufahrtstraßen. Die Festlegung bzgl. der Erweiterung der südli-

chen Erschließungsstraße wird gestrichen, da diese bei der bereits erfolgten Bebauung

südlich des Planungsgebietes nicht berücksichtigt worden ist.

Die Baufluchtlinie zur Mühlbachstraße hin verläuft gemäß bisherigem Bebauungsplan in

einem Abstand von 3,5 m. Im Bereich der privaten Zufahrtsstraßen verlaufen die Bau-

fluchtlinien weitgehend entsprechend den Festlegungen des bisherigen Bebauungspla-

nes in einem Abstand von 1,0 bis 5,0 m.

Die maximale bauliche Ausnutzbarkeit wird im Hinblick auf die bisher im Vergleich zu ähn-

lichen Planungsgebieten im Gemeindegebiet eher niedrige GFZ von 0,35 sowie auf die

bereits vorhandene Baudichte im Planungsgebiet und das Ziel einer Möglichkeit zu einer

moderaten Nachverdichtung auf eine GFZ von 0,50 erhöht. Bei der festgelegten max. zu-

lässigen Bauhöhe wird die Zahl der oberirdischen Geschoße gestrichen, um eine Doppel-

festlegung zu vermeiden und die max. zulässige Traufenhöhe geringfügig auf 7,0 m er-

höht, um ggf. Dachgeschoßausbauten zu erleichtern. Die Vorgaben zu Dachform und

Dachneigung etc. werden gestrichen, da sie aus heutiger Sicht nicht mehr erforderlich

sind.

Die Festlegung bzgl. der möglichen Überschreitung von Baufluchtlinien durch Garagen

wird gestrichen, da diese ohnehin im Bebauungsgrundlagengesetz geregelt ist ebenso

wie jene zu Einfriedungen, da diese laut Baupolizeigesetz bis 1,5 m bewilligungsfrei sind.
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2.3 VERFAHRENSABLAUF
Die Änderung des vorliegenden Bebauungsplanes erfolgt ohne gleichzeitige Änderung

des Flächenwidmungsplanes:

Auflage des Entwurfes: 15.04.2022 bis 13.05.2022

Beschluss des Bebauungsplanes: 07.07.2022

Kundmachung des Bebauungsplanes als Verordnung: ...

Beilagen: Rechtsplan [M 1:1.000]



LEGENDE

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;;
;;

;
;;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Wid.  RW
GFZ  0,50
FH    12,00 m
TH    7,00 m
BW    o

E 285590

-18
50

0

E 285590

-18
42

0

E 285760
-18

50
0

E 285760

-18
42

0

5,0 9
9

5,0 9
9

4,0

99

10,0

99

4,0

99

5,0 9
9

3,5

99

3,5

99

4,0 9
9

5,0
9 9 1,0

99

56/13

56/36_ _ _ 56/4

56/3

56/9_ _ _

67/2_ _ _

56/18

56/1256/33_ _ _

53

46/110_ _ _

67/3

67/4

56/19_ _ _56/20_ _ _56/21_ _ _

56/27_ _ _

69/6_ _ _ 69/8_ _ _

56/11_ _ _

56/2

67/1_ _ _

73/50

69/4_ _ _

56/8

56/5

56/16

69/7_ _ _

56/37

56/7_ _ _

56/1_ _ _

46/57

69/169/1

56/35_ _ _
56/34_ _ _

56/26_ _ _

73/53_ _ _

73/61_ _ _

67/7_ _ _

56/1556/14
67/5

56/38_ _ _

56/23_ _ _

56/6

46/55

46/54_ _ _

56/28_ _ _

56/17_ _ _

56/22
_ _ _

46/56

73/5

73/4 69/5_ _ _

1128/1

H.-Weixlbaumer-Straße

Almbach

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

! !

!
!

! ! ! ! ! !

!
!

!
!

! !

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!

!

!

!

!
!

!
! ! !

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

! !

!
!

!! ! ! ! ! ! !

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!!!!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

37/4_ _ _45/26_ _ _
56/13

45/16_ _ _
56/36_ _ _

42/13_ _ _

56/4
45/22_ _ _

37/7_ _ _
45/15_ _ _

56/3

56/9_ _ _

61/1

33/1

67/2_ _ _

61/5 61/6

42/2

56/18

46/139
_ _ _

46/86

46/102

45/23_ _ _

1099/3

42/22
_ _ _

40/3

46/161
_ _ _

46/163
_ _ _
46/165
_ _ _

46/166
_ _ _

46/172
_ _ _

46/196_ _ _
46/113_ _ _

46/168
46/73

42/11_ _ _

46/93

46/9656/12

46/78
46/105

56/33_ _ _

42/23
_ _ _

41/2

46/10
_ _ _

46/162
_ _ _
46/164
_ _ _

46/68

46/141
_ _ _

46/203

46/173
_ _ _

46/60

46/175
_ _ _

41/146/177
_ _ _

46/116
_ _ _

46/75_ _ _ 46/118
_ _ _

46/183_ _ _

46/7

46/154_ _ _
46/156_ _ _

53

46/70

46/159_ _ _46/185_ _ _

46/53

46/160_ _ _46/186_ _ _
46/110_ _ _

46/67

46/189
_ _ _

62
/7

_ _
 _

61/4

67/3
62/3_ _ _

1099/4_ _ _
67/4

62/4_ _ _

46/91_ _ _1099/2 1099/2
46/143_ _ _

46/87

81/2

46/190
_ _ _

56/39_ _ _
56/19_ _ _56/20_ _ _56/21_ _ _

46/9856/27_ _ _
46/82

42/17_ _ _46/64

46/150_ _ _

46/182
_ _ _

46/121
_ _ _
46/122
_ _ _ 46/124_ _ _

46/66
46/155_ _ _

46/120
_ _ _

46/127_ _ _46/128_ _ _46/129_ _ _

82/5

1105/2

62/1

69/6_ _ _ 69/8_ _ _
63

69/2

61/27_ _ _

62/13
_ _ _61/29_ _ _

61/33_ _ _

29/2_ _ _

61/30_ _ _

46/135
_ _ _

56/11_ _ _
42/7

56/2

69/3

61/3

62/10
_ _ _

67/1_ _ _

73/50

69/4_ _ _
61/31_ _ _

46/191
_ _ _

40/4

46/2

46/108
46/202

46/58
46/194_ _ _

46/104

56/8

45
/14

_ _
 _

56/5 45/5_ _ _

56/16

45/17_ _ _

67/6_ _ _

73/62_ _ _

69/7_ _ _

46/138_ _ _46/41

46/132
_ _ _

46/134
_ _ _

46/136
_ _ _

46/188_ _ _

46/193
_ _ _

40/1_ _ _46/201
46/195_ _ _ 46/140

_ _ _46/69

46/109

46/197_ _ _

46/142_ _ _
46/42 46/446/144_ _ _46/145_ _ _46/146_ _ _

42/356/37 56/40
_ _ _

56/
42

_ _
 _

56/7_ _ _
45/3

56
/43_ _
 _

56/
45

_ _
 _

56/1_ _ _

46/95
46/57

46/57

46/81
46/63

42/20_ _ _42/18_ _ _
42/14_ _ _

46/169_ _ _ 42/26_ _ _

46/61

42/25
_ _ _

46/12

37/6_ _ _
46/13

42/9

37/3

45/8

45/7

46/76

69/1

46/170_ _ _

56/35_ _ _56/34_ _ _ .4/1

37/5

56/26_ _ _
46/79

46/103_ _ _

42/21
_ _ _

46/149_ _ _ 41/3

46/174
_ _ _

46/176
_ _ _

46/179
_ _ _

46/112

42/24
_ _ _

61/28_ _ _

62
/2

_ _
 _

62/12_ _ _

61/2_ _ _ 61/32_ _ _ 62/9_ _ _

73/53_ _ _

73/61_ _ _

62/11_ _ _62/8_ _ _

62/6_ _ _

62
/14 _ _
 _

35/2

67/7_ _ _ 43

62
/5

_ _
 _

56/1556/14
45/1

67/5 45/2

42/4

1139/2_ _ _

39/31
_ _ _

56/
46

_ _
 _ 45/4

56/38_ _ _

42/6

37/2

45/19_ _ _
42/845/18_ _ _

56/23_ _ _

56/6

42/1

56/41
_ _ _

42/5

56
/44

_ _
 _

46/55

42/12_ _ _

46/101

46/54_ _ _

46/100

46/62 46/77

42/19_ _ _42/15_ _ _42/16_ _ _ 42/10_ _ _

56/28_ _ _
46/97

46/180
_ _ _

46/178
_ _ _

46/151_ _ _
46/84 41/4

46/83

46/7146/65

46/90_ _ _

46/133
_ _ _

46/131_ _ _
46/199_ _ _46/85

46/137
_ _ _

46/43 46/43

46/192
_ _ _

46/107

46/111_ _ _

46/6_ _ _
40/5

46/187
_ _ _

56/17_ _ _
46/80

46/3_ _ _

46/117
_ _ _

56/22
_ _ _

45/13
_ _ _

45/21_ _ _

45/6_ _ _
45/20_ _ _

1099/1 45/24_ _ _

46/56

46/99

46/130_ _ _

46/123_ _ _46/152_ _ _46/153_ _ _
46/184_ _ _ 46/125_ _ _46/126_ _ _

46/181
_ _ _

46/119
_ _ _

46/198_ _ _
46/59

46/157_ _ _46/158_ _ _

73/5

23/3

1130/3
_ _ _

73/4

71

32/1_ _ _

65
73/64_ _ _ 73/66_ _ _

69/5_ _ _
73/57_ _ _ 32/2_ _ _

39/16_ _ _
64

31/3

31/1_ _ _

1128/1

31/4

144/4_ _ _

73/1_ _ _
39/24_ _ _

32/3_ _ _

39/17_ _ _

81/1

78/173/3
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KG Thurnberg

Flugdach

Mühl
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Gas Station

Mühlbach

H.-Weixlbaumer-Straße

Kuhlmannstraße

Almbach Göllstraße

Zinkenstraße

Kuhlmannstraße

Tiefgarage

Göllstraße

Zin
ke

ns
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ße

Spielplatz
Kahlspergstraße

ÖBB Salzburg-Bischofshofen

Almbach

Die Werte in der Legende sind beispielhaft, es gelten die Angaben im Plan!
Noch nicht verordnete Festlegungen sind GRAU dargestellt!

1:1 000MÜbe rsich tsplan

Nr. BP L.

Re ch tsplan (Be sch luss)

Be bauungsplan d e r Grund stufe

Gemeinde Puch bei Hallein

Leitnergründe - 1. Änderung (Westteil)

34Ä01

MP langrund lage : DKM (BEV)
Stand : 04/2021 1:1000

P lanve rfasse r:

P roje ktle itung: DI Martin Sigl
Be arbe itung: DI Nils Stille

alle e 42 land sch aftsarch ite kte n gm bh  & co kg
inge nie urbüro für land sch afts- und  raum planung
h ofh aym e r alle e  42 • 5020 salzburg
t: +43 662 84 53 32 • f: d w -20
m : office @alle e 42.at • w w w .alle e 42.at

Rund sie ge l Bürge rm e iste r/-in

Kund m ach ung ge m äß Ge m e ind e ord nung

Be sch luss d e r Ge m e ind e ve rtre tung

Öffe ntlich e  Auflage  d e s Entw urfs

von: 15.04.2022 bis: 13.05.2022

vom : 07.07.2022

von: 

Be ginn d e r Re ch tsw irksam ke it

am : 

bis: 

M1:1 000
10 0 105 Meter´

Leitung verkabelt
Bestand

Bebauung Bestand

Grundstücksgrenzen Bestand
     521/1 Grundstücksnummer Bestand Landschaftsschutzgebiet;;;;;

GZ 209 BP L 34Ä01/22-062
Salzburg, am  07.07.2022

Sonstige Darstellungen
Grenze des Planungsgebietes

Bemaßung in Meter5,0

y=Y-KOORD

x=
X-

KO
OR

D

Koordinaten im
Landeskoordinatensystem

Bereich der 1. Änderung

Nutzungsschablone für einheitliche Bebauungsbedingungen:
Wid.   Widmung lt. Flächenwidmungsplan: 
           RW            Bauland - Reines Wohngebiet  
          
Übrige Festlegungen: s. oben!

Wid.
GFZ
FH
usw.

Sonstige öffentliche Straße

Festlegungen gem. § 51 Abs. 2 und § 53 Abs. 2 ROG 2009
Straßenfluchtlinie
Baufluchtlinie Gemeindestraße

offene Bauweise - freistehend oder 
                              gekuppelt

BW  o

FirsthöheFH 12,00 m
GFZ 0,50 Geschoßflächenzahl - GFZ

Oberste TraufhöheTH 7,00 m
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